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IV Waren der Nahrungsmittelindustrie; Getränke, 
alkoholische Flüssigkeiten und Essig; Tabak 
und verarbeitete Tabakersatzstoffe; Erzeugnisse 
mit oder ohne Nikotin zum Inhalieren ohne Ver-
brennung; andere nikotinhaltige Erzeugnisse 
zur Aufnahme des Nikotins im menschlichen 
Körper  

Anmerkung 

1. In diesem Abschnitt gelten als «Agglomerate in Form von Pellets» Erzeugnisse in Form von Zylin-
dern, Kügelchen usw., die entweder unmittelbar durch Pressen oder durch Zusatz eines Bindemit-
tels, dessen Anteil nicht mehr als 3 Gewichtsprozent ausmacht, agglomeriert sind. 


